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 Bebauungsplan "Keltergrund" 

hier: Verlängerung artenschutzrechtlicher Ausnahmen zur Umsiedlung von Zau-

neidechsen und Wechselkröten, zum Schlingenfang von Zauneidechsen sowie zum 

Fallenfang von Wechselkröten 

Antrag der Stadt Marbach a.N. vom 18.01.2023 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrte Frau Glasbrenner, 

 

auf Ihren Antrag vom 18.01.2023 auf Erteilung einer Verlängerung unserer Entschei-

dung vom 04.05.2022, Az.: RPS55-8850-112/303, ergeht folgende: 

 

I. Entscheidung: 

 

1. Die Nebenbestimmung 3.p. der Entscheidung des Regierungspräsidiums Stuttgart 

vom 04.05.2022, Az.: RPS55-8850-112/303, erhält folgende Neufassung: 

 

Diese Entscheidung gilt ab dem Zeitpunkt ihrer Bekanntgabe bis zum 30.11.2023. 

Sollten Fang und Verbringung der Zauneidechsen und Wechselkröten bis dahin nicht 

antragsgemäß abgeschlossen sein, so ist frühzeitig eine Verlängerung dieser Ent-

scheidung zu beantragen. 
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2. Im Übrigen bleibt die Entscheidung vom 04.05.2022, Az.: RPS55-8850-112/303, 

unverändert. 

 

3. Diese Entscheidung ergeht gebührenfrei. 

 

II. Begründung: 

 

Mit elektronischem Schreiben vom 18.01.2023 wird beantragt, die mit Bescheid des 

Regierungspräsidiums Stuttgart vom 04.05.2022, Az.: RPS55-8850-112/303, erteilte 

artenschutzrechtliche Ausnahme bis „Ende 2023“ zu verlängern. Zur Begründung 

wird auf den Antrag vom 18.01.2023 verwiesen. 

 

Aus fachlicher Sicht kann einer Verlängerung der in Rede stehenden Entscheidung 

bis zum 30.11.2023 zugestimmt werden. Rechtliche Bedenken bestehen nicht. 

Die begehrte Fristverlängerung kann demnach erteilt werden. 

 

Die Gebührenentscheidung beruht auf § 10 Absatz 2 Landesgebührengesetz.  

 

Die untere Naturschutzbehörde beim Landratsamt Ludwigsburg erhält eine Kopie die-

ser Entscheidung. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Ver-

waltungsgericht Stuttgart, Augustenstraße 5, 70178 Stuttgart, Klage erhoben wer-

den.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Andreas Schmitz 

 

 

Hinweis:  

Diese Entscheidung ergeht unbeschadet privater Rechte Dritter. Sie ersetzt keine  

nach anderen Vorschriften möglicherweise erforderliche Gestattung.  


